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Die Personalabteilung informiert: 

Mindestlohn und geringfügige Beschäftigung ab 1. Januar 2024 

Mit der vierten Verordnung zur Anpassung der Höhe des Mindestlohns (MiLoV4) vom 24.11.2023 wird der 
gesetzliche Mindestlohn angehoben. Da die Geringfügigkeitsgrenze nach § 8 Abs. 1a SGB IV an den Mindestlohn 
gekoppelt ist, erhöht sich auch diese. Künftig gelten folgende Beträge: 
 

Inkrafttreten Mindestlohn Geringfügigkeitsgrenze 
ab 01.01.2024 12,41 Euro 538 Euro 
ab 01.01.2025 12,82 Euro 556 Euro 

 

Die Geringfügigkeitsgrenze darf maximal in zwei Monaten pro Zeitjahr jeweils um den Betrag bis zur 
Geringfügigkeitsgrenze (in 2024: 538 Euro, ab 01.01.2025: 556 Euro) überschritten werden. Bei einer 
Überschreitung entfällt der Status der geringfügigen Beschäftigung. 

Die seit dem 1. Januar 2023 gültige Obergrenze für den Übergangsbereich (§ 20 Abs. 2 SGB IV) von 2.000 Euro 
gilt weiterhin. 
 

Durch die Anhebung der Minijob-Verdienstgrenze von 450 Euro auf 520 Euro ab 1. Oktober 2022 galten bis zum 
31. Dezember 2023 Übergangsregelungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die 450,01 Euro bis 520 Euro 
im Monat verdienten. Diese Regelungen sollten verhindern, dass aus einem Midijob (nach alter Regelung bis 30. 
September 2022) ein Minijob wurde und betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren 
Versicherungsschutz in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung verlieren. Ab 1. Januar 2024 fallen 
diese Übergangsregelungen weg. Dann sind alle Beschäftigungen mit einem regelmäßigen monatlichen Verdienst 
bis 538 Euro Minijobs. 
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